
KULTURSCHEUNE ST. MARTIN

Gebührenordnung
Stand 01.01.2008

A) Auswärtige Mieter
                                                                              01.04.-30.09.     01.10.-31.03.

Kulturscheune mit Foyer 195,00 € 220,00 €

Bühnenbenutzung   40,00 € 40,00 €

Küche mit Kühlzelle (ohne Zubereitung warmer Speisen)   40,00 € 40,00 €

Versicherungsanteil   20,00 € 20,00 €
(Bei mehrtätigen aufeinanderfolgenden Tagen
wird der Versicherungsbeitrag jeweils nur 1-fach erhoben)

Alle Preise sind Endpreise.

1. Bei Schlüsselübergabe ist vom Mieter eine Kaution in Höhe von 200,00 € zu hinterlegen. Abzüge sind nicht zulässig.

Beschädigte bzw. abhanden gekommene Geschirr- und Besteckteile sowie Gläser sind vom Mieter zu ersetzen (Preisliste liegt 
beim Hausmeister zur Einsichtnahme aus).

2. Die Benutzung der Medientechnik (soweit vorhanden) und die Klavierbenutzung wird gesondert berechnet.

      Klavierbenutzung 20,00 €
Lautsprecheranlage mit Rednerpult 20,00 €

3. Bei mehrtätigen Veranstaltungen wird ab dem 3. Veranstaltungstag ein Nachlass in Höhe von 10 % - mit Ausnahme der 
Küche - gewährt.

Für einmalige vorherige Proben bzw. zum Vorbereiten der Veranstaltung werden 30 % der Grundmiete erhoben – mit Ausnahme 
der Küche, die immer mit dem kompletten Mietbetrag abgerechnet wird.

4.   Der anfallende Müll ist komplett durch den Mieter zu entsorgen.

5.  Die Überlassungsbedingung / Hausordnung ist Bestandteil des Mietvertrages.

Ortsgemeinde St. Martin
Der Ortsbürgermeister


